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 Herzlich Willkommen!
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Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

geschäftsführender Gesellschafter der
Siart + Team Treuhand GmbH

Sachverständiger zu den Themen: 
� Kalkulation und Kostenrechnung
� Buchführung, Bilanzierung und Rechnungsabschluss
� Buch- und Rechnungsprüfung
� Steuerberatung
� Wirtschaftsprüfung
� Unternehmensbewertung und Ertragsberechnung
� Überschuldung und Liquiditätsplanung
� Anfechtungsgutachten
� Finanzstrafsachen 

Mag. Rudolf Siart
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Themenübersicht

Barbewegungsverordnung

Einnahmen/Ausgaben- Rechnung: Problematik Excel

Klarstellung: offene Anlaufverluste für die E/A- Rec hnung 

Vergleich: Begünstigung der Gewinnverwendung

Mindestangaben bei Geschäftspapieren

Neuregelung: Firmenbuch (UGB)

Homepages – Informationsquellen der Finanz
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Themenübersicht

Versäumnis von Meldungen – Finanzordnungswidrigkeit

Kleinunternehmerregelung (Umsatzsteuer)

Energieabgabenvergütung

Wertpapierdeckung

Unternehmensübergang

Erbschaftssteuer: Die aktuelle Situation
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 Barbewegungsverordnung
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Barbewegungsverordnung

… zur Umsetzung des Betrugsbekämpfungsgesetzes

NEU: Erleichterungen durch den Durchführungserlass (1.1.2007)

 Bareinnahmen/-ausgaben müssen seit 1. Jänner 2007
„täglich einzeln festgehalten“ werden

� Verpflichtung, Barbewegungen einzeln festzuhalten
und aufzuzeichnen

� keine Aufhebung/Einschränkung anderer Aufzeichnungspflichten

Betroffene:
Buchführungspflichtige
freiwillig Buchführende
nach § 126 Abs 2 BAO Aufzeichnungspflichtige
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Barbewegungsverordnung

Erfüllung der Einzelaufzeichnungspflicht
Form der Einzelaufzeichnung grundsätzlich dem
Unternehmer überlassen

Einzelaufzeichnungen:
Chronologische händische Aufzeichnungen der
� Einzellosungen
� Paragondurchschriften
� Rechenstreifen
� Losungsblätter
� Kassabucheinzelaufzeichnungen
� Registrierkassenstreifen
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Barbewegungsverordnung

Erfüllung der Einzelaufzeichnungspflicht durch…
Strichlisten
Geschäftsfallbezogene Darstellung von Barbeträgen, Datum,
Bezug zu einem Geschäftsfall, Einzelpreis/Anzahl verkaufter Artikel

Tischabrechnung
zeitnahes Inkasso der Gesamtsumme zu Teilbeträgen bei mehreren
Personen, Teilbeträge müssen ersichtlich/ermittelbar sein

Stock- oder Standverrechnung
Anknüpfpunkt: innerbetrieblicher Warenverkehr; ersetzt nicht eine
ordnungsgemäße Losungsermittlung, dient der Mitarbeiterkontrolle

Automatenumsätze
Aufzeichnung der Anzahl der verkauften Waren/vereinnahmten Erlöse
bei Entleerung. Tägliche Entleerung nicht notwendig
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Barbewegungsverordnung

Musterbeispiel: Tischabrechnung

Teilbeträge

Gesamtbetrag
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Barbewegungsverordnung

Vereinfachte Losungsermittlung

Ermittlung der Betriebseinnahmen durch Rückrechnung aus 
ausgezähltem End- und Anfangsbestand (Kassasturz)

Voraussetzungen
Umsatz in beiden vorangegangen Jahren unter �  150.000,--
keine Einzelaufzeichnungen der Bareingänge
oder
Umsätze ohne Verbindung mit fest umschlossenen
Räumlichkeiten (von Haus zu Haus, öffentliche Plätze,…)

� „fest umschlossen“ :
� zu keiner Seite hin vollständig offen
� offene Seiten während der Geschäftszeiten schließbar
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Barbewegungsverordnung

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

Inkrafttreten der Verordnung mit 1. Jänner 2007

Übergangsbestimmungen:
wenn vor dem 1. Jänner 2007 keine Einzelaufzeichnungen geführt 
wurden: 
� vereinfachte Losungsermittlung jedenfalls 2007
� Verlust der Berechtigung zur vereinfachten Losungsermittlung 2008, 

wenn in den Jahren 2005 und 2006 jeweils die Umsatzgrenze von 
150.000 EUR überschritten wurde

wenn vor dem 1. Jänner 2007 Einzelaufzeichnungen geführt 
wurden und im Jahr 2006 die Umsatzgrenze von 150.000 
überschritten wurde:
� keine Berechtigung zur vereinfachten Losungsermittlung in den 

Wirtschaftsjahren 2007 und 2008
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 Anforderungen an die E/A-Rechnung: 
Problematik Excel
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Anforderungen an die E/A-Rechnung: Problematik Exce l

Anforderungen gem. § 131 BAO

ursprünglicher Inhalt stets ersichtlich

leichte/sichere Führung, nachvollziehbare Summenbildung

inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis
zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist

Problematik Excel
Ausbesserungen ohne Aufzeichnung der Änderungen möglich 
� Excel-Dateien als bloße Übersicht/Zusammenfassung

der ordnungsgemäßen Grundaufzeichnungen
� Grundaufzeichnungen (Kontoauszüge, Handschriftliches)

zwecks Nachvollziehbarkeit aufbewahren  



19.04.2007

INFOTALK

www.siart.at 15 von 58

 Klarstellung: Offene Anlaufverluste
für die E/A-Rechnung
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Klarstellung: offene Anlaufverluste für die E/A-Rec hnung

Der unbeschränkte Vortrag von „Anlaufverluste“ (Verluste der 
ersten drei Jahre ab Eröffnung) für E/A Rechner wurde durch einen 
generellen Verlustvortrag ersetzt (KMU-Fördergesetz)

� Verluste können nun als Sonderausgaben berücksichtigt werden, 
wenn diese in den vorangegangenen drei Jahren entstanden sind

� alte, bisher entstandene, offene Anlaufverluste wären verloren 
gewesen!

geplante Reparatur durch das Budgetbegleitgesetz 20 07:

� Anlaufverluste der Wirtschaftsjahre bis 2006 bleiben weiterhin 
unbeschränkt vortragsfähig (zusätzlich zum neuen generellen 
Verlustvortrag)
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Klarstellung: offene Anlaufverluste für die E/A-Rec hnung

Anlaufverluste (1. bis 3. Jahr)

-100
-80

-30

Jahr 4

+100

Jahr 4 (inkl. 
Verlustvortrag)

+25

-75

Anlaufverluste: 210

offene Anlaufverluste: 135
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 Vergleich: Begünstigung der Gewinnverwendung
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Vergleich: Begünstigung der Gewinnverwendung

Freibetrag für investierte Gewinne (FBiG) gem § 10 E StG

Anwendungsvoraussetzungen
natürliche Person
betriebliche Einkünfte gem. §§ 21, 22 oder 23 EStG
Gewinnermittlung durch Einnahmen-/Ausgabenrechnung
begünstigte Investitionen in das Anlagevermögen
mittels Eigen- oder Fremdfinanzierung

Begünstigte Wirtschaftsgüter
abnutzbare, körperliche Anlagegüter
festverzinsliche österreichische Wertpapiere

� betriebliche Nutzungsdauer/Widmung: min. 4 Jahre
� Verwendung in einer inländischen/EU-EWR Betriebsstätte
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Vergleich: Begünstigung der Gewinnverwendung

Freibetrag für investierte Gewinne (FBiG) gem § 10 E StG

Dreifache Deckelung
Bildung des FBiG im Jahr der Anschaffung/Herstellung in 

Höhe der Anschaffungs-/Herstellungskosten
Begrenzung der Höhe des FBiG mit 10% des Jahresgewinns 

des Betriebs, in dem begünstigte Investitionen getätigt werden
Deckelung des Freibetrags mit EUR 100.000,-- pro 

Kalenderjahr für jeden Steuerpflichtigen 
(steuersubjektbezogen)

��� � zusätzlich zur Abschreibung!
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Vergleich: Begünstigung der Gewinnverwendung

Freibetrag für investierte Gewinne (FBiG) gem § 10 E StG

Nachversteuerung…
bei Ausscheiden des Wirtschaftsgutes vor Ablauf der Vierjahresfrist

Gewinnerhöhender Ansatz des auf das ausgeschiedene
Wirtschaftsgut entfallenden Freibetrags
Entfall der Nachversteuerung eines begünstigten
Wertpapiers bei Tätigung einer Ersatzbeschaffung
(jedes begünstigte Wirtschaftsgut)
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Vergleich: Begünstigung der Gewinnverwendung
Begünstigte Besteuerung für nicht entnommene Gewinn e
gem § 11 a EStG

Anwendungsvoraussetzungen
natürliche Person
Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich

� Begünstigte Besteuerung für Gewinne bis EUR 100.000,--
mit dem halben Durchschnittssteuersatz

bisher beschränkt auf:
� Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft oder Gewerbebetrieb, 
somit nicht für Einkünften aus selbstständiger Arbeit

ABER NEU: Erkenntnis des VfGH vom 6.2.2006:
� Beschränkung auf Einkünfte aus L+F oder Gewerbebetrieb bzw. der 

Ausschluss von bilanzierenden Beziehern von Einkünften aus 
selbständiger Arbeit wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben 
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Vergleich: Begünstigung der Gewinnverwendung

Begünstigte Besteuerung für nicht entnommene Gewinn e 
gem § 11 a EStG

Nachversteuerung bei: 

Absinken des Eigenkapitals wegen Entnahmen:
Nachversteuerung des in den vorangegangenen 7 Jahren
begünstigten Betrages

Eine Verrechnung des nachzuversteuernden Betrages mit 
Verlusten des Betriebes ist möglich 
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Wahl der Begünstigungsform (§ 10 oder § 11a)

von mehreren Entscheidungsfaktoren beeinflusst:

Erster und wichtigster Anhaltspunkt ist der…

Gewinn nach Steuern
abhängig von vier Parametern:

Gewinn

nicht entnommener Gewinn (gem. § 11a EStG)

Investition (gem. § 10 EStG)

Steuersatz
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Wahl der Begünstigungsform (§ 10 oder § 11a)

weitere Entscheidungsfaktoren :

Mühen/Kosten des Umstiegs von der EA-Rechnung auf die 
freiwillige Buchführung

Nutzungsdauer < 4 Jahre � FBiG (§ 10 EStG) nicht möglich

Entnahmepolitik der Folgejahre: FBiG (§ 10 EStG) flexibler

Wechsel der Gewinnermittlungsart nur am Jahresanfang
� Verschiebung der Steuerlast (Freiberufler: Übergangsgewinn)
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 Mindestangaben bei Geschäftspapieren gem UGB



19.04.2007

INFOTALK

www.siart.at 27 von 58

Mindestangaben bei Geschäftspapieren gem UGB
Mindestangaben

� Firma
� Rechtsform
� Sitz
� Firmenbuchnummer
� Firmenbuchgericht
� Hinweis, falls in Liquidation befindlich
� bei OG/KG ohne natürlichen, unbeschränkt haftenden Gesellschafter:

analoge Angaben über den unbeschränkt haftenden Gesellschafter 
� Einzelunternehmer: Namensangabe, falls dieser vom Firmennamen abweicht 
� Genossenschaften: Art der Haftung

auf folgenden Dokumenten :
� Geschäftsbriefen
� Bestellscheinen
� Webseiten

!!!Unabhängig von den Rechnungserfordernissen gem US tG!!!
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Mindestangaben bei Geschäftspapieren gem UGB

Zusatzangaben

Machen Kapitalgesellschaften freiwillig Angaben über 
das Kapital, so müssen auch das Grund-/Stammkapital und 
der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen angegeben 
werden.

Inländische Zweigniederlassungen ausländischer 
Unternehmer haben sowohl die Pflichtangaben zum 
ausländischen Unternehmen als auch die Firma, die 
Firmenbuchnummer und das Firmenbuchgericht der 
Zweigniederlassung anzuführen.
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Mindestangaben bei Geschäftspapieren gem UGB

Ausnahme
Mitteilungen und Berichte im Rahmen der gewöhnlichen 
Geschäftsbeziehung mittels Vordrucke (exkl. Bestellscheine)

Rechtsfolgen nach § 24 FBG
gerichtliche Anordnung
mehrmalige Zwangsstrafen bis zu je EUR 3.600,--

Übergangsfristen
Kapitalgesellschaften: bis 1. Jänner 2007 � schon gültig!
alle anderen Unternehmen: 1. Jänner 2010
neugegründete Unternehmen: Vorschriften sofort gültig!
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 Neuregelung: Firmenbuch (UGB)
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Neuregelung: Firmenbuch (UGB)

Firmenbuch

Verzeichnung und Offenlegung von nach handelsrechtlichen
Vorschriften einzutragenden Tatsachen

Authentische Daten, für deren Richtigkeit der Bund haftet

Antragssteller haftet für falsche Angaben/nicht gestellte Anträge

Firmenbuchnummer zur Identifikation der Rechtsträger

��� � Änderungen durch das Unternehmensgesetzbuch (UGB)
��� � Verbesserungen für Jungunternehmer und 

nicht zur Eintragung verpflichteter Kleinbetriebe
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Neuregelung: Firmenbuch (UGB)

Unternehmer iSd UGB
Unternehmer ist, wer ein Unternehmen betreibt.
„jede auf Dauer angelegte Organisation selbstständiger
wirtschaftlicher Tätigkeit“ (Gewinnerzielungsabsicht irrelevant)

Weitere Unternehmensformen
Unternehmer kraft Rechtsform
Unternehmer kraft Eintragung

Wesentliche Folgen der Unternehmenseigenschaft
erhöhte Sorgfaltspflicht
keine Verzugszinsenbegrenzung
Sonderbestimmungen hinsichtlich
Mängelrüge, Schadenersatz und Irrtum
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Neuregelung: Firmenbuch (UGB)

Möglichkeit der freiwilligen Eintragung
Freiberufler
Einzelunternehmer
Land- und Forstwirte

Verpflichtende Eintragung
Einzelunternehmer und unternehmerische GesbRs,
sofern diese nach dem UGB zur Buchführung verpflichtet sind:

Umsätze über zwei Jahre > �  400.000,--
Umsätze in einem Jahr > �  600.000,--

„Opting-In“-Möglichkeit bei Unterschreiten dieser Umsatzgrenzen 
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Neuregelung: Firmenbuch (UGB)

Allgemein
Verwendung von Rechtsformzusätzen in der Firmenbezeichnung

Eintragung
Flexibilisierung bei der Firmenbezeichnung:
Personen-, Sach- oder Fantasienamen, die zur 
Kennzeichnung des Unternehmens geeignet sein müssen:
Unterscheidungskraft, keine Irreführung, Angabe der Rechtsform

Firmenzusatz „eU“ (eingetragenes Unternehmen)
� leichtere Unterscheidbarkeit, ob Unternehmer/Privater
� Anwendbarkeit des Konsumentenschutzgesetzes
� Anwendbarkeit von Sonderregelungen für Unternehmer
� Vorteile bei Ausschreibungen (Vertrauen)
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 Homepage – Informationsquelle der Finanz
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Homepage – Informationsquelle der Finanz

Verwendung von Informationen auf Homepages zur Vorbereitung
von Steuerprüfungen durch das Finanzamt

Widersprüche Leistungsangebot/Abrechnungen als Ansatzpunkt

Praxisbeispiel „Zahnarzt“
ästhetisch-plastische Leistungen, soweit ein therapeutisches Ziel
im Vordergrund steht � Beurteilung durch den Arzt
� therapeutische Leistungen: umsatzsteuerbefreit
� kosmetische Leistungen: umsatzsteuerpflichtig

Angebot von Zahnaufhellung/Bleaching auf der Homepage,
ABER keine Verrechnung
��� � Finanzamt wird auf diesen Widerspruch aufmerksam!
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 Säumnis bei Meldungen – Finanzordnungswidrigkeit
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Säumnis bei Meldungen – Finanzordnungswidrigkeit

Finanzordnungswidrigkeit (1/2)

Selbstbemessungsabgaben sind bis spätestens am
fünften Tag nach Fälligkeit zu entrichten (§ 49 FinStrG)
Ausweg: bloße Bekanntgabe des geschuldeten Betrages

��� � „ein Brief genügt“

vorsätzliche Erwirkung ungerechtfertigter 
Zahlungserleichterungen (§ 50 FinStrG)

weitere Pflichtverletzungen siehe § 51 FinStrG

� Strafausmaß der §§ 50 und 51:
Geldstrafe bis zu � 3.625,--
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Säumnis bei Meldungen – Finanzordnungswidrigkeit

Finanzordnungswidrigkeit (2/2)

vorsätzliche Erwirkung ungerechtfertigter 
Zahlungserleichterungen (§ 50 FinStrG)

weitere Pflichtverletzungen siehe § 51 FinStrG

� Strafausmaß in beiden Fällen:
Geldstrafe bis zu � 3.625,--
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 Kleinunternehmerregelung (Umsatzsteuer)
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Kleinunternehmerregelung (Umsatzsteuer)

Wahlrecht der Kleinunternehmer
Verrechnung ohne Umsatzsteuer, kein Vorsteuerabzug
Verrechnung mit Umsatzsteuer, Vorsteuerabzug

„Kleinunternehmer“
(Wohn-)Sitz in Österreich
jährliche Netto-Umsätze bis EUR 30.000,-- (bisher 22.000,--)
(exkl. Umsätze aus Hilfsgeschäften und Geschäftsveräußerungen)
Einmalige max. 15%ige Überschreitung innerhalb von fünf
Jahren zulässig
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Kleinunternehmerregelung (Umsatzsteuer)

Ausübung des Wahlrechts
Umsatzsteuerbefreiung gilt automatisch
Verzicht mittels Optionserklärung 

„Regelbesteuerungsantrag“ � 5 Jahre Gültigkeit

Rechnungslegung bei Umsatzsteuerfreiheit
kein Ausweis der Umsatzsteuer
Hinweis auf Steuerfreiheit, zB

„Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung“

Tipp:
Kunden vorwiegend Unternehmer:
� zur Umsatzsteuerpflicht optieren (USt als Durchlaufposten)
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 Energieabgabenvergütung vor 2002
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Energieabgabenvergütung

Dienstleistungsbetriebe vor 2001 ausgeschlossen

Begründung:
„Unzulässigkeit der Ausdehnung“ auf Dienstleistungsbetriebe

Keine Rückforderung der rechtswidrig erteilten Beihilfen an 
Produktionsbetriebe (Vertrauensschutz)

Energieabgabenvergütung ab 2002:
gültig für Produktions- und Dienstleistungsbetriebe ,
keine Bedenken seitens des EuGH
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 Wertpapierdeckung
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Wertpapierdeckung
seit 9.11.2006:
 nach Aufhebung durch den VfGH kein Wertpapierdeckungs-

erfordernis für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen
 Ausschlaggebend: VfGH-Beschwerde, in der die bestehende Pflicht 
zur Wertpapierdeckung angefochten wurde 

Neuregelung:

Budgetbegleitgesetz 2007 – Änderungen § 14 EStG
Deckungserfordernis für Pensionsrückstellungen:
50% des ausgewiesenen Rückstellungsbetrages
Wertpapierunterdeckung:
Erhöhung des Gewinns um 30% der Unterdeckung
Verfassungskonforme Ausgestaltung:
� Zulässigkeit von Wertpapieren aus dem EU-Raum
� Anrechenbarkeit bestimmter Rückdeckungsversicherungen
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 Unternehmensübergang
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 Unternehmensübergang
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Unternehmensübergang

Übergabe-/Beendigungsvorgänge
Betriebsveräußerung
mittels Rechtsgeschäft (Titel, Modus)
Steuerobjekt geht von einem Steuersubjekt auf ein anderes über

Betriebsaufgabe
die wesentlichen Grundlagen des Betriebs werden in einem
einheitlichen Vorgang in einem adäquaten Zeitraum veräußert
oder ins Privatvermögen überführt � Betrieb besteht nicht mehr

Schenkung, Erbschaft
Übergabe des Betriebs durch Schenkungsvertrag bzw.
im Erbwege

Verpachtung
mit/ohne Betriebsaufgabe
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Unternehmensübergang

Formen der „begleitenden“ Übergabe

Testphase mit Rückzugsmöglichkeit
(Potentieller) Erwerber und Veräußerer arbeiten eine bestimmte
Zeit lang zusammen. Bei Unbehagen Rückzugsmöglichkeit!

Gestaltungsform: Einbringung in eine Doppelgesellsc haft

Trennung in Privat- und Betriebsvermögen

Buchwertfortführung
Übernehmer übernimmt die buchhalterischen Werte in seine
Bücher und führt diese im steuerlichen Sinn des Vorgängers fort

Veräußerungsgewinn
= Buchwerte des Betriebes – Veräußerungskosten
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Unternehmensübergang

Beispiel: Veräußerungsgewinn bei Bilanzieren

Veräußerungserlös: 1.000.000,--

Buchwerte
� Anlagevermögen - 200.000,--

� Umlaufvermögen - 300.000,--

Veräußerungskosten - 50.000,--

Veräußerungsgewinn 450.000,--

Schuldübernahme ��� � zum Verkaufserlös hinzuzählen
zB: Schulden iHv 200.000,-- übernommen � Kaufpreis 1.200.000
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Unternehmensübergang

Beispiel: Veräußerungsgewinn bei E/A-Rechnern

Voraussetzung für die Ermittlung des Veräußerungsgewinnes:
Erstellung einer Bilanz � Übergang zur doppelten Buchführung

Übergangsgewinn Übergangsverlust

Steuerbasis für die Veräußerung:

Übergangsgewinn/-verlust + Veräußerungsgewinn
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Unternehmensübergang

Einzelrechtsnachfolge ��� � Gesamtrechtsnachfolge (UGB)

Erwerber
Eintritt in die Parteistellung des Veräußerers in 
unternehmensbezogenen Verträgen

Übernahme der unternehmensbezogenen, nicht höchstpersönlichen   
Rechtsverhältnisse einschließlich Rechte/Verbindlichkeiten

Haftung auch für nicht explizit übernommene Rechtsverhältnisse, 
außer dies wurde hinreichend bekannt gemacht (zB Firmenbuch,…)

Veräußerer
Haftung nur für innerhalb von fünf Jahren nach dem
Unternehmensübergang fällig werdende Altverbindlichkeiten
Verjährung innerhalb der geltenden Fristen



19.04.2007

INFOTALK

www.siart.at 54 von 58

Unternehmensübergang

Ausnahmen
Keine Haftung bei folgenden Übernahmearten:

Zwangsvollstreckung
Konkurs
Ausgleichsverfahren
Überwachung des Schuldners durch Sachwalter der Gläubiger

Handlungsmöglichkeiten Dritter
Einspruch gegen Übernahme des Vertragsverhältnisses 

innerhalb von drei Monaten nach Verständigung
Möglichkeit der Erfüllung der Verbindlichkeit und/oder

Abgabe von Erklärungen darauf, falls…
� keine Information über die Übernahme erfolgte
� die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist
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Erbschaftssteuer: Die aktuelle Situation

Höhe der Erbschaftssteuer abhängig von:

Wert des vererbten Vermögensgutes

Verwandtschaftsgrad

Bemessungsgrundlage für Liegenschaften :

Dreifacher Einheitswert

� Verfassungswidrigkeit!

Lösung des VfGH :
Aufhebung der die Steuerpflicht vorschreibenden 
Bestimmung per 31. Juli 2008 (Reparaturfrist)
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Erbschaftssteuer: Die aktuelle Situation

Begründung des VfGH:

durch pauschale Vervielfachung historischer Einheitswerte
keine angemessene Widerspiegelung der Wertentwicklung 

Höhe der Erbschaftssteuer vom damaligen und nicht vom
jetzigen Wert abhängig � gleichheitswidrig!

bloße Aufhebung dieser Bestimmung führt zur
Gleichstellung von Grundbesitz und Finanzvermögen
� unsachlich/verfassungswidrig

mögliche Entwicklung:
„Rückkehr der Erbschaftssteuer durch die Hintertür“
� Grunderwerbssteuer, falls Gesetzgeber dies beschließt
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